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Begründung

gemäß § 9, Abs. 8 BBauG

I. Erfordernis der Planaufstellung

Die Stadt Burglengenfeld wird im Landesentwicklungspro
gramm als Unterzentrum mit Teilfunktionen eines Mittel
zentrums eingestuft. Zur Erfüllung dieser Funktionen
und zur weiteren Entwicklung der Altstadt ist die
Bewältigung der verkehrlichen Situation notwendig.
Die in erster Linie durch den ortsbezogenen Verkehr
verursachten Probleme, v. a. des ruhenden Verkehrs
sind so stark, daß sich Stadt veranlaßt sah, Mög-

'  lichkeiten zur Verbesserung der Verkehrssituation
zu finden.

Zur nachhaltigen Verbesserung der städtebaulichen Gege
benheiten und der vorhandenen Verkehrsituation in der
Altstadt ist eine Reduzierung der dortigen Stellplätze
erforderlich.

Die Auslagerung dieser Parkplätze in unmittelbare Alt
stadtnähe in Verbindung mit entsprechenden Gestaltungs
maßnahmen innerhalb der Altstadt wird zu einer erheb
lichen Aufwertung Burglengenfelds führen.

Um den notwendigen Stellplatzbedarf abzusichern wurde
die Errichtung eines Parkhauses mit ca. 300 Stell
plätzen beschlossen. Hierzu wurde ein Realisierungs
wettbewerb durchgeführt.

Der Standort der Parkierungsanlage direkt am südöst-
I  liehen Altstadtzugang, auf dem Gelände einer leerste

henden Brillenfabrik wurde bereits in den vorbereiten
den Untersuchungen und in einer Verkehrsuntersuchung

!  der Fa. Dorsch-Consult (1986) festgelegt {Kapazi
tätserweiterung des bestehenden Parkplatzes).

Das Parkhaus ist über die B 15 und die Kallmünzer

Straße, die beiden Haupteinfallsrraßen aus östlicher
und südlicher Richtung, noch vor der Einfahrt in die
Altstadt zu erreichen. Für den Marktplatz und die
Altstadt entfällt dadurch ein erheblicher Parkplatz
suchverkehr.

Die Gebäude der ehemaligen Brillenfabrik stehen seit
längerer Zeit leer und befinden sich in einem schlech
ten baulichen Zustand. Eine Nutzungsmöglichkeit ist
nicht gegeben.

Das Gelände im Vorfeld der Fabrikgebäude wird als
Parkfläche genutzt, die sehr gut angenommen wird und
bereits nicht mehr ausreichend ist.
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III. Begründung der zeichnerischen und textlichen Fest
setzungen

1. Art und Maß der baulichen Nutzung

Im vorliegenden Bebauungsplan wurde der nördliche
ereich mit dem Parkhaus als Sondergebiet Parkierungs-
anlage gemäß § 11 Bau NVO festgesetzt. Der südliche
ereich ^rde als Mischgebiet gemäß § 6 BauNVO festge
setzt und in zwei Teilbereiche unterteilt.

Für das Maß der baulichen Nutzung wurden für das
Sondergebiet für die GFZ und die BMZ die Höchstwerte

f- festgelegt. Für das Mischgebiet wurdenfür die GRZ und die GFZ die Höchstwerte, aufgrund der
bereits bestehenden Situation überschritten.

Für das Gebäude im Gebiet MI 2 ist nur eine einzige
Nutzung, und zwar im gewerblichen Bereich vorgesehen.

Grundflächenzahl geringfügige Überschreitung der
Die beiden Wohngeschäftshäuser im Gebiet MI 3 werden in
etwa in ihrer ursprünglichen Grundfläche und der

wieder vorgesehen. Die Grund
stucksflachen wurden auf Kosten der Parkhauszufahrt

ergibt sich die Überschreitung der
Grundflachenzahl und der Geschoßflächenzahl.

2. Überbaubare Grundstücksflächen, Gebäudehöhen, Dachform

C Die überbaubaren Grundstücksflächen sind im Bebauungs-
plan durch Baulinien bzw. Baugrenzen festgesetzt. Die
Gebaudehohen wurden auf 4 bzw. 1 Vollgeschoß (Geträn-
kemarkt) festgelegt. Als Dachform wurden Satteldächer/
Walmdacher gewählt.
Für das ̂ wesen Gerstmeier wurde in Anlehnung an die
Ursprüngliche Bebauung eine Grenzbebauung zum Grun
dstuck Knorr Fl.Nr. 191/11 vorgesehen.

3. Erschließung

Von der Klostergasse aus besteht eine Zufahrt für die
Rettungsfahrzeuge und eine Fußweganbindung an die Alt
stadt. Die verkehrliche Erschließung erfolgt von der
AKU diese neu zu erstellende Zufahrt bedingt denAbbruch eines Wohn- und Geschäftshauses, eines klei-
neren Geschäftshauses, eines Stadels, einiger Nebenge
baude und einer Trafostation mit oberirdischen Leitun-
gen. Allerdings bietet sich die Möglichkeit zu einer
nochwertigen Neubebauung.
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IV. Erforderliche Maßnahmen und voraussichtliche Kosten

Zur ordnungsgemäßen Bebauung sind bodenordnende Maßnah
men gemäß § 45 ff BBauG notwendig.

Die Realisierung der Bauvorhaben macht folgende Maßnah
men erforderlich:

1. Abbruch- und Baufeldfreimachung

Gebäudeabbrucharbeiten DM 319.444 00
Verlegung Kanal/Wasser DM 70.000'00
Verlegung OBAG-Leitungen dm 237.000!00
Baunebenkosten DM 50.000,00

4

Gesamtsumme einschl. 14 % MwSt DM 770.000,00

2. Parkierungsanlage

Gebäudekosten DM 8.520.000,00
Gesamtkosten DM 10.180.000,00

(249 Stellplätze, je Stellplatz DM 40.900).

3. Außenanlagen, einschl. Stellplätze
im Freien 1.310.000,00

Straßenkreuzung DM 903.000,00

Herstellungskosten Gesamtmaßnahme DM 13.163.000,00



Lageplan

über die ^Festsetzung der Grenzen des

\  Bebauungsplanes "Brillenfabrik" der
Stadt Burglengenfeld

Burglengenfeld, 18,10.1990

Stadt Burglengenfeki
Stadtbauaoit

—  Grenzen
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Bekanntmachun g

Bebauungsplan "Brillenfabrik" der Stadt Burglengenfeld;

Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

Der ausgearbeitete Bebauungsplan "Brillenfabrik" i.d.F. vom

07.02.1991 mit den darin enthaltenen Festsetzungen und der

Begründung wurde vom Stadtrat Burglengenfeld als Grundlage für

die beabsichtigte Bebauung gebilligt.

Gemäß § 2 Abs. 2 BauGB wird der vorgenannte Bebauungsplan mit

Begründung nunmehr auf die Dauer eines Monats in der Zeit

vom 27. März 1991 bis 26. April 1991

öffentlich zur Einsichtnahme während der allgemeinen Ge

schäftsstunden im Rathaus Burglengenfeld, Zimmer Nr, 17,

ausgelegt.

Es wird darauf hingewiesen, daß Bedenken und Anregungen wäh

rend der Auslegungsfrist vorgebracht werden können.

Burglengenfeld, 18. März 1991

Stadt Burg]^ngenfeld

/fU/lM lAUi
Heinz Karg

1. Bürgermeister

angeschlagen am: 19.03.1991

abgenommen am: 29.04.1991
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Vorstehende Bekanntmachung über die öffentliche Auslegung

des Bebauungsplanes "Brillenfabrik" wurde in der vom

Stadtrat Burglengenfeld nach §37 der Geschäftsordnung vom

15.05.199G vorgeschriebenen Art bekanntgemacht.

Burglengenfeld, 04.09.1991

Stadt Burglengenfeld

Heinz Karg

1. Bürgermeister
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Aktengeheft für Genehmigung des Bebauungsplanes "Brillenfabrik"

der Stadt Burglengenfeld

1. Aufstellungsbeschluß des Stadtrates vom 18.10.1990

(Beschluß-Nr. 99)

2. Bekanntmachung des AufStellungsbeschlusses vom 14.11.1990

3. Beschluß des Stadtrates über die frühzeitige Bürger- und

Fachstellenbeteiligung vom 06.12.1990 (Besch.Nr. 136)

und Beschluß des Bau-, Verkehrs- und Umweltausschusses

vom 06.11.1990 (BA-Beschluß Nr. 94)

4. Bekanntmachung über Bürgerbeteiligung vom 07.12.1990

5. Stellungnahme der Fachbehörden, Anregungen und Einwendungen

der Bürger; Auflistung

Beschluß des Stadtrates über deren Behandlung vom 31.01.1991

(Beschl. Nr. 155)

6. Billigungs- und Auslegungsbeschluß des Stadtrates vom

07.03.1991 (Beschl.Nr. 179)

7. Bekanntmachung des Billigungs- und Auslegungsbeschlusses

und Benachrichtigung der Träger öffentlicher Belange vom

18.03.1991

B. Stellungnahmen, Anregungen, Einwendungen

9. Beschluß des Bauausschusses über die eingegangenen Stellung

nahmen und Einwendungen vom 28.05.1991 (BA-Beschluß Nr.195)

10. Stadtratsbeschluß über Stellungnahmen und Einwendungen vom

06.06.1991 (Beschluß-Nr. 230)

11. Satzungsbeschluß des Stadtrates vom 06.06.1991 (Beschluß-

Nr. 231)


